
Wir nehmen Ihre Angehörige bzw. Ihren Angehörigen in einer unserer Einrichtungen auf, wenn 
Sie für einen bestimmten Zeitraum als Pfl egepersonal ausfallen, z.B.

· wenn Sie Urlaub machen möchten,
· wenn nach einem Krankenhausaufenthalt die Rückkehr in die eigene Wohnung noch nicht 
 möglich ist,
· oder wenn Sie wegen eigener Krankheit/Kur die Pfl ege vorübergehend nicht leisten können

Die Pfl egekasse übernimmt die Kosten für die pfl egebedingten Aufwendungen für maximal vier 
Wochen (28 Tage) bis zu einem Betrag von 1.510,00 � pro Kalenderjahr.
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Kurzzeit- und Verhinderungspfl ege

Tel 04 51 - 609 90 30 
info@aph-luebeck.de · www.aph-luebeck.de Das Mehr an Qualität!
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Bei Fragen oder für eine kostenlose, persönliche Beratung kontaktieren Sie uns gern.

SeniorInnenEinrichtungen der Hansestadt Lübeck
Wattstraße 7 · 23566 Lübeck
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